
Satzung
über Aufwendungs- und Kostenersatz

für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren

Der Markt Langquaid erlässt aufgrund Art. 28 Abs. 4 Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG) fol-
gende

(1)

(2)

(3)

(4)

SATZUNG

81
Aufwendungs- und Kostenersatz

Der Markt Langquaid erhebt im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 BayFwG Aufwendungsersatz für
die in Art. 28 Abs. 2 BayFwG aufgeführten Pflichtleistungen seiner Feuerwehren, insbeson-
dere für

1. Einsätze,

2. Sicherheitswachen (Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG),
3. Ausrücken nach missbräuchlicher Alarmierung oder Fehlalarmen.

Einsätze werden in dem für die Hilfeleistung notwendigen Umfang abgerechnet. Für Einsätze
und Tätigkeiten, die unmittelbar der Rettung oder Bergung von Menschen und Tieren dienen,
wird kein Kostenersatz erhoben.

Der Markt Langquaid erhebt Kostenersatz für die Inanspruchnahme seiner Feuerwehren zu
folgenden freiwilligen Leistungen (Art. 28 Abs. 4 Satz 1 BayFwG):

1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der Feuerwehren gehören,
2. Überlassung von Gerät und Material zum Gebrauch oder Verbrauch,
3. Leistungen der Atemschutzgerätewerkstatt/Schlauchwerkstatt,

Die Kostenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Feuerwehr.

Die Höhe des Aufwendungs- und Kostenersatzes richtet sich nach den Pauschalsätzen gemäß
der Anlage zu dieser Satzung. Für den Ersatz von Aufwendungen, die nicht in der Anlage ent-
halten sind, werden Pauschalsätze in Anlehnung an die für vergleichbare Aufwendungen fest-
gelegten Sätze erhoben. Für Materialverbrauch werden die Selbstkosten berechnet.

Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von Werkfeuerwehren entstehen (Art. 15 Abs. 7
Satz 2 BayFwG), sowie wegen überörtlicher Hilfeleistungen nach Art. 17 Abs. 2 BayFwG zu
erstattende Aufwendungen werden unabhängig von dieser Satzung geltend gemacht.



582
Schuldner

(1) Bei Pflichtleistungen bestimmt sich der Schuldner des Aufwendungsersatzes nach Art. 28
Abs. 3 BayFwG.

(2) Bei freiwilligen Leistungen ist Schuldner, wer die Feuerwehr willentlich in Anspruch genom-
men hat.

(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.

83
Fälligkeit

Aufwendungs- und Kostenersatz werden mit Eintritt der Bestandskraft des Bescheids zur Zahlung
fällig.

84
Umsatzsteuerklausel

Die angegebenen Entgelte/Preise verstehen sich als Nettobeträge. Für den Fall einer Umsatzsteu-
erpflicht der angegebenen Entgelte/Preise ist zusätzlich die gesetzlich geschuldete und dann im
Bescheid ausgewiesenen Umsatzsteuer zu entrichten.

585
In-Kraft-Treten

Diese Sätzung tritt am 01.07.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über Aufwendungs- und
Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren
vom 06.07.1999, zuletzt geändert am 09.11.2016, außer Kraft.

Langquaid,/11.06.2026

Herbert Blascheck
Erster Bürgermeister



Anlage zur Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen
gemeindlicher Feuerwehren des Marktes Langquaid

Verzeichnis der Pauschalsätze

Aufwendungsersatz und Kostenersatz setzen sich aus den jeweiligen Sachkosten (Nummern 1
und 2) und den Personalkosten (Nummer 3) zusammen.

1. Streckenkosten

Die Streckenkosten betragen | beieiner | einer durch- | bei der angegebenen Fahr-
für jeden angefangenen Kilo- | Nutzungs- | schnittlichen | leistung und einer Eigen-
meter Wegstrecke für dauer von | jährlichen beteiligung des Marktes

Fahrleistung | von 10%
von

ein Mehrzweckfahrzeug MZF 20 Jahren | 6.395 km 1,06 Euro

einen Kommandowagen KodW | 15 Jahren | 2.139 km 2,02 Euro

einen Vorausrüstwagen RW 1 | 25Jahren | 1.006 km 4,49 Euro

ein Löschgruppenfahrzeug LF | 25Jahren | 2.503 km 5,11 Euro
20

ein Hilfeleistungslöschfahr- 25 Jahren | 1.457 km 6,89 Euro
zeug HLF 20

ein Tanklöschfahrzeug TLF 25 Jahren | 2.071 km 5,27 Euro
4000

eine Drehleiter DLK 23/12 25 Jahren | 1.172 km 9,54 Euro

einen Gerätewagen Logistik 25 Jahren | 2.529 km 4,83 Euro
GW-L2

ein Tragkraftspritzenfahrzeug | 20 Jahren | 559 km 5,45 Euro
TSF (mit TS PFPN 10-1000)

2. Ausrückestundenkosten

Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Geräten und Ausrüstung abzugelten, die
zwar zu Fahrzeugen gehören, deren Kosten aber nicht durch die zurückgelegte Wegstrecke
beeinflusst werden. Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übri-
gen die ganzen Ausrückestundenkosten erhoben.



Die Ausrückestundenkosten betragen - berechnet | pe; jährlichen | und einer Eigen-
vom Zeitpunkt des Ausrückens aus dem Feuerwehr- | Ayusrückestun- | beteiligung des
gerätehaus bis zum Zeitpunkt des Wiedereinrückens | gen von Marktes von
T 10%
je eine Stunde für

ein Mehrzweckfahrzeug MZF 74 Stunden 46,17 Euro

einen Kommandowagen KodW 92 Stunden 33,70 Euro

einen Vorausrüstwagen RW 1 41 Stunden 100,34 Euro

ein Löschgruppenfahrzeug LF 20 38 Stunden 441,94 Euro

ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 63 Stunden 283,32 Euro

ein Tanklöschfahrzeug TLF 4000 20 Stunden 740,21 Euro

eine Drehleiter DLK 23/12 22 Stunden 1.273,96 Euro

einen Gerätewagen Logistik GW-L2 46 Stunden 286,69 Euro

ein Tragkraftspritzenfahrzeug TSF (mit TS PFPN 10- 14 Stunden 348,15 Euro
1000)

einen Tragkraftspritzenanhänger TSA (mit TS PFPN 10 Stunden 262,74 Euro
10-1000)

einen Verkehrssicherungsanhänger VSA 38 Stunden 48,16 Euro

3. Personalkosten

Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. Dabei ist der Zeitraum vom Ausrü-
cken aus dem Feuerwehrgerätehaus/der Feuerwache bis zum Wiedereinrücken anzusetzen.
Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Stun-
denkosten erhoben.

3.1 Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende

Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird folgender Stundensatz
berechnet (Ergebnis einer Auswertung verschiedener Satzungen bayerischer Gemein-
den):

33,22 €

(Aufwendungsersatz für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird ver-
langt, weil der Gemeinde Kosten auch für diesen Personenkreis entstehen, beispielsweise
durch Erstattung des Verdienstausfalls (Art. 9 Abs. 3BayFwG), des fortgezahlten Arbeits-
entgelts (Art. 10 BayFwG) oder durch Entschädigungen nach Art. 11 BayFwG. Wegen Art.
28 Abs. 4 Satz 2 BayFwG kann bei der Berechnung des Aufwendungsersatzes für Pflicht-
aufgaben nicht der gesamte Personalaufwand angesetzt werden.)



3.3 Sicherheitswachen

Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG werden
je Stunde Wachdienst die jeweils gültigen Sätze aus 8 11 Abs. 5AVBayFwG erhoben für

a) sonstige Bedienstete derzeit 17,90 €

b) ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende (siehe 8 11 Abs. 5 AVBayFwG)
derzeit 17,90 €


